
Militärschützenverein Alterswil - Egg 
       
 

Reglement :  Girenstich 
29.12.2019 
 
Allgemein : Der «Girenstich» dient dem Training der Militärschiessen in der 

Tradition von Bundesübung und Feldschiessen, er soll als dritter 
Stich für die Feldmeisterschaft gelten. 
Es handelt sich hierbei um ein Schiessen ohne Probeschüsse. 
Der «Girenstich» ist der erste Stich, der am Tag der 
Durchführung geschossen werden muss. 
Der Girenstich kann an jeder freien Übung geschossen werden. 
Er muss als erster Stich des Tages und ohne Probeschüsse 
geschossen werden. 
Ablauffrist für das Schiessen ist der 31. August der jeweiligen 
Schiesssaison. 
 

Waffen : Es darf nur mit Ordonanzwaffen mit den erlaubten Hilfsmitteln 
geschossen werden (Stgw 90, Stgw 57/03, Stgw 57/02, 
Karabiner) 
Ladestörungen, ausser Materialbruch,  gehen zu lasten des 
Schützen. 
 

Munition : Es darf nur die mit dem Standblatt abgegebene Munition für 
diesen Stich eingesetzt werden. 
 

Stellung : Stgw ab Zweibeinstützen, Karabiner liegend frei  
Veteranen und Nachwuchsschützen dürfen mit dem Karabiner 
aufgelegt schiessen. 
 

Scheibe : Scheibe B4 (mit Tarnung) 
 

Programm : Nicht kommandiert, keine Zeiteinschränkung 
6 Schuss Einzelfeuer 
4 Schuss Einzelfeuer am Schluss gezeigt 
3 Schuss Einzelfeuer am Schluss gezeigt 
2 Schuss Einzelfeuer am Schluss gezeigt 
 
Insgesamt 15 Schuss  maximale Punktzahl ist 60 Punkte. 
 

Kosten : CHF 20.—  (Munition inbegriffen) 
 

Anerkennungskarte : ab 46 Punkten 
ab 45 Punkten für Veteranen und Nachwuchsschützen 
 
Es wird eine Anerkennungskarte vom Wert 10.—abgegeben. 

 


